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§ 124 SchFG Nachprufung

SchFG - Schifffahrtsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.12.2025

§124.

Begeht eine Person, die Uber ein in Osterreich ausgestelltes Befahigungszeugnis fiir Schiffsfihrerinnen bzw.
Schiffsfihrer verfligt, eine grobe Verletzung schifffahrtsrechtlicher Vorschriften, die auf mangelnde fachliche
Befahigung schliel3en lasst, kann die Behorde eine Nachprifung verfigen. Die Nachprifung erstreckt sich auf jene
Fachgebiete bzw. Prifungsteile, die von der Behoérde unter Bedachtnahme auf die aufgetretenen Mangel festgesetzt
werden.

In Kraft seit 17.01.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/schfg/paragraf/124
file:///

	§ 124 SchFG Nachprüfung
	SchFG - Schifffahrtsgesetz


